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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG DER STADT OFFENBURG 

 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 19 „Schulen Zell-Weierbach“, 
Gemarkung Zell-Weierbach 
 
Inkrafttreten des Bebauungsplanes nach § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 24.11.2025 gemäß § 10 Abs. 1 des Baugesetz-
buches (BauGB) den Bebauungsplan Nr. 19 „Schulen Zell-Weierbach“ sowie die örtlichen 
Bauvorschriften gemäß § 74 der Landesbauordnung (LBO) als Satzung beschlossen. 
 
Dieser Beschluss wird hiermit gem. § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) ortsüblich 
bekannt gemacht. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist aus dem abgedruckten Lageplan ersichtlich. 

 
 
Mit dieser Bekanntmachung treten der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften 
gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch in Kraft. Gleichzeitig tritt der durch die Aufstellung 
des Bebauungsplans überlagerte Bereich des zeichnerischen Teils des Bebauungsplans 
Nr. 2 „Loh“ außer Kraft.  
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Die Aufstellung des Bebauungsplanes kann einschließlich der Begründung im Techni-
schen Rathaus, Wilhelmstraße 12, 77654 Offenburg, Abteilung Stadtplanung und 
Stadtgestaltung, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen werden; über 
den Inhalt ist auf Verlangen Auskunft zu geben. 
 
Weiterhin kann der Bebauungsplan mit Begründung im Internet auf der Homepage der 
Stadt Offenburg eingesehen werden: www.offenburg.de/bebauungsplan   
 
Hinweise: 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 
1 BauGB wird hingewiesen.  
 
Unbeachtlich werden demnach 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,  
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vor-

schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans zum Flächennutzungsplans und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplans schrift-
lich gegenüber der Stadt Offenburg geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der 
die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen.  
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg (GemO) oder von aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- 
und Formvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung ist nach § 4 Abs. 4 der 
GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch und unter Bezeichnung 
des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung bei der Stadt Offenburg geltend gemacht worden ist. Wer die Jahres-
frist verstreichen lässt, ohne tätig zu werden, kann eine etwaige Verletzung gleichwohl 
auch später geltend machen, wenn  

1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder  

2. der Oberbürgermeister dem Beschluss des Gemeinderates nach § 43 GemO we-
gen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder  

3. vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 
oder eine dritte Person die Verletzung gerügt hat.  

 
Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den § 39 bis 42 
BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ab-
lauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit 
des Anspruches herbeigeführt wird.  
 
 
Offenburg, den 01.12.2025 
 
 
 
 
Marco Steffens 
Oberbürgermeister   
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